
Anhang ( Tabelle )  zu § 2 Abs. 2 
 
 
(2) Beim Abschuss von männlichem Rotwild ist von folgenden Kriterien und - bei normalem 
Altersaufbau - von folgendem Abschussanteil in den einzelnen Klassen auszugehen: 
 
Klasse Alter Anteil des Ab-

schusses in % 
 

Kriterien für den Abschuss 

0 Hirschkälber 35 � 
III b 
 

1. bis 3. Kopf 40 Spießer, Augsprossengabler, Sechser, 
Achter, Eissprossenzehner (Enden unter 
4 cm Länge bleiben unberücksichtigt) 

II b 4. bis 11. Kopf 10 Spießer, Augsprossengabler, Sechser, 
Achter, Eissprossenzehner, ab 6. Kopf 
auch einseitige Kronenhirsche (Enden 
unter 4 cm Länge bleiben unberücksich-
tigt) 

I ab 12. Kopf  15 � 
 
 


